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Änderungen der 

SPIELVERORDNUNG 

Synopse 

 
 

 

Bis 31. Dezember 2005 

geltende Fassung 
 

5. Verordnung zur Änderung der Spielverordnung 

- in Kraft getreten am 1. Januar 2006 -  
 

 (Vom Bundesrat am 14. Oktober 2005 beschlossene 
Fassung. Zusätzliche Änderungen des Bundesrates 
[Maßgaben] sind kursiv geschrieben und durch 
Unterstreichungen markiert.) 

 
§ 3 
(1) In Schankwirtschaften, Speisewirtschaften, Beherber-
gungsbetrieben und Wettannahmestellen der konzessio-
nierten Buchmacher dürfen höchstens zwei Geld- oder 
Warenspielgeräte aufgestellt werden. Die Zahl der Wa-
renspielgeräte, die auf Volksfesten, Schützenfesten oder 
ähnlichen Veranstaltungen, Jahrmärkten oder Spezial-
märkten aufgestellt werden dürfen, ist nicht beschränkt. 
 
 
 
 
 
 
 
(2) In Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen darf je 15 
m² Grundfläche höchstens ein Geld- oder Warenspielge-
rät aufgestellt werden; die Gesamtzahl darf jedoch zehn 
Geräte nicht übersteigen. Bei der Berechnung der 
Grundfläche bleiben Nebenräume wie Abstellräume, 
Flure, Toiletten, Vorräume und Treppen außer Ansatz. 
 
 
 
 
 
 
 
(3) In Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen, in denen 
bis zum 19. Dezember 1985 mehr Geld- oder Waren-
spielgeräte rechtmäßig aufgestellt sind, als nach Absatz 2 
zulässig ist, dürfen bis zum 31. Dezember 1990 dieselbe 
Anzahl und vom 1. Januar 1991 bis zum 31. Dezember 
1995 zwei Drittel dieser Anzahl aufgestellt bleiben. In 
Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen, die in räumli-
chem Zusammenhang betrieben werden, darf die Anzahl 
der insgesamt aufgestellten Geld- oder Warenspielgeräte 
jedoch nicht erhöht werden. Ab 1. Januar 1996 darf in 
Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen mit einer 
Grundfläche von weniger als 15 m² ein Geld- oder Wa-
renspielgerät aufgestellt bleiben, sofern kein räumlicher 
Zusammenhang mit weiteren Spielhallen oder ähnlichen 
Unternehmen besteht. 
 
(4) In Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen, in denen 
alkoholische Getränke zum Verzehr an Ort und Stelle 
verabreicht werden, dürfen höchstens zwei Geld- oder 
Warenspielgeräte aufgestellt werden. Dies gilt für derar-
tige am 19. Dezember 1985 bestehende Spielhallen oder 
ähnliche Unternehmen erst ab 1. Januar 1996. 
 
 
 

§ 3 
(1) In Schankwirtschaften, Speisewirtschaften, Beherber-
gungsbetrieben und Wettannahmestellen der konzessio-
nierten Buchmacher dürfen höchstens drei Geld- oder 
Warenspielgeräte aufgestellt werden. Der 
Gewerbetreibende hat bei bis zu zwei aufgestellten 
Geräten durch eine ständige Aufsicht, bei drei 
aufgestellten Geräten durch zusätzliche technische 
Sicherungsmaßnahmen an den Geräten die 
Einhaltung von § 6 Abs. 2 des Jugendschutzgesetzes 
sicherzustellen. Die Zahl der Warenspielgeräte, die auf 
Volksfesten, Schützenfesten oder ähnlichen 
Veranstaltungen, Jahrmärkten oder Spezialmärkten 
aufgestellt werden dürfen, ist nicht beschränkt. 
 
(2) In Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen darf je 12 
Quadratmeter Grundfläche höchstens ein Geld- oder Wa-
renspielgerät aufgestellt werden; die Gesamtzahl darf je-
doch zwölf Geräte nicht übersteigen. Der Aufsteller hat 
die Geräte einzeln oder in einer Gruppe mit jeweils 
höchstens zwei Geräten in einem Abstand von 
mindestens 1 Meter aufzustellen, getrennt durch eine 
Sichtblende in einer Tiefe von mindestens 0,80 Meter, 
gemessen von der Gerätefront in Höhe mindestens 
der Geräteoberkante. Bei der Berechnung der 
Grundfläche bleiben Nebenräume wie Abstellräume, 
Flure, Toiletten, Vorräume und Treppen außer Ansatz. 
 
(3) In Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen, in denen 
alkoholische Getränke zum Verzehr an Ort und Stelle 
verabreicht werden, dürfen höchstens drei Geld- oder 
Warenspielgeräte aufgestellt werden. 
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§ 6 
(1) Der Aufsteller darf nur Spielgeräte aufstellen, an de-
nen das Zulassungszeichen, die Spielregeln und der Ge-
winnplan, bei Geldspielgeräten außerdem die Angabe der 
Mindestdauer des Spieles, deutlich sichtbar angebracht 
sind. Bei Warenspielgeräten können die Spielregeln und 
der Gewinnplan unmittelbar neben dem Spielgerät ange-
bracht werden. 
 
(2) Der Veranstalter eines anderen Spieles ist verpflich-
tet, am Veranstaltungsort die Spielregeln und den Ge-
winnplan deutlich sichtbar anzubringen. Er hat dort die 
Unbedenklichkeitsbescheinigung und den Erlaubnisbe-
scheid zur Einsichtnahme bereitzuhalten.  
 
 
(3) ..... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 7 
Der Aufsteller hat ein Spielgerät, das in seiner ordnungs-
gemäßen Funktion gestört ist oder bei dem der am Gerät 
angebrachte Spiel- und Gewinnplan nicht eingehalten 
wird oder dessen im Zulassungszeichen angegebene 
Aufstelldauer abgelaufen ist, unverzüglich aus dem Ver-
kehr zu ziehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
§ 6 
(1) Der Aufsteller darf nur Geld- oder Warenspielge-
räte aufstellen, an denen das Zulassungszeichen 
deutlich sichtbar angebracht ist. Der Aufsteller ist 
verpflichtet, dafür zu sorgen, dass Spielregeln und 
Gewinnplan für Spieler leicht zugänglich sind. 
 
 
 
(2) Der Veranstalter eines anderen Spieles ist verpflich-
tet, am Veranstaltungsort die Spielregeln und den Ge-
winnplan deutlich sichtbar anzubringen. Er hat dort die 
Unbedenklichkeitsbescheinigung oder den Abdruck der 
Unbedenklichkeitsbescheinigung und den Erlaubnis-
bescheid zur Einsichtnahme bereitzuhalten. 
 
(3) ..... 
 
(4) Der Hersteller hat an Geldspielgeräten deutlich 
sichtbare sich auf das übermäßige Spielen und auf 
den Jugendschutz beziehende Warnhinweise sowie 
Hinweise auf Beratungsmöglichkeiten bei pathologi-
schem Spielverhalten anzubringen. Die Aufsteller hat 
in einer Spielhalle Informationsmaterial über Risiken 
des übermäßigen Spielens sichtbar auszulegen. 
 
 
§ 6 a 
Die Aufstellung und der Betrieb von Spielgeräten, die 
keine Bauartzulassung oder Erlaubnis nach den §§ 4, 
5, 13 oder 14 erhalten haben oder die keiner 
Erlaubnis nach § 5a bedürfen, ist verboten, 
a) wenn diese als Gewinn Berechtigungen zum Wei-

terspielen sowie sonstige Gewinnberechtigungen 
oder Chancenerhöhungen anbieten oder  

b) wenn auf der Grundlage ihrer Spielergebnisse 
Gewinne ausgegeben, ausgezahlt, auf Konten, 
Geldkarten oder ähnliche zur Geldauszahlung 
benutzbare Speichermedien aufgebucht werden. 

Die Rückgewähr getätigter Einsätze ist unzulässig. 
Die Gewährung von Freispielen ist nur zulässig, 
wenn sie ausschließlich in unmittelbarem zeitlichen 
Anschluss an das entgeltliche Spiel abgespielt wer-
den und nicht mehr als sechs Freispiele gewonnen 
werden können. 
 
 
§ 7 
(1) Der Aufsteller hat ein Geldspielgerät spätestens 
24 Monate nach dem im Zulassungszeichen 
angegebenen Beginn der Aufstellung und danach 
spätestens alle weiteren 24 Monate auf seine 
Übereinstimmung mit der zugelassenen Bauart durch 
einen vereidigten und öffentlich bestellten 
Sachverständigen oder eine von der Physikalisch-
Technischen Bundesanstalt zugelassene Stelle auf 
seine Kosten überprüfen zu lassen. 
 
(2) Wird die Übereinstimmung festgestellt, hat der 
Prüfer dies mit einer Prüfplakette, deren Form von 
der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt festge-
legt wird, am Gerät sowie mit einer Prüfbescheini-
gung, die dem Geräteinhaber ausgehändigt wird, zu 
bestätigen. 
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§ 9 
Der Aufsteller eines Spielgerätes oder der Veranstalter 
eines anderen Spieles darf dem Spieler für weitere Spiele 
hinsichtlich der Höhe der Einsätze keine Vergünstigun-
gen gewähren. Er darf gewonnene Gegenstände nicht 
zurückkaufen. Er darf gewonnene Gegenstände in einen 
Gewinn umtauschen, dessen Gestehungskosten den zu-
lässigen Höchstgewinn nicht überschreiten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 12 
(1) Der Antragsteller hat dem Antrag eine Beschreibung 
des Spielgerätes, einen Bauplan, eine Bedienungsanwei-
sung, eine Berechnung der Auszahlungs- und Trefferer-
wartung sowie ein Mustergerät beizufügen. Auf Verlan-
gen der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt hat er 
weitere Unterlagen einzureichen. Der Antragsteller ist 
verpflichtet, der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt 
auf Verlangen ein Muster des Spielgerätes oder einzelner 
Teile zu überlassen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(3) Der Aufsteller darf ein Geldspielgerät nur 
aufstellen, wenn der im Zulassungszeichen 
angegebene Beginn der Aufstellung oder die 
Ausstellung einer nach Absatz 2 erteilten 
Prüfplakette nicht länger als 24 Monate zurückliegen. 
 
(4) Der Aufsteller hat ein Geld- oder Warenspielgerät, das 
in seiner ordnungsgemäßen Funktion gestört ist, dessen 
Spiel- und Gewinnplan nicht leicht zugänglich ist, 
dessen Frist gemäß Absatz 3 oder dessen im Zulas-
sungszeichen angegebene Aufstelldauer abgelaufen ist, 
unverzüglich aus dem Verkehr zu ziehen. 
 
 
§ 9 
(1) Der Aufsteller eines Spielgerätes oder der 
Veranstalter eines anderen Spieles darf dem Spieler für 
weitere Spiele hinsichtlich der Höhe der Einsätze keine 
Vergünstigungen, insbesondere keine unentgeltlichen 
Spiele, Nachlässe des Einsatzes oder auf den Einsatz 
oder darüber hinausgehende  sonstige finanzielle 
Vergünstigungen gewähren. Er darf als Warengewinn 
nur Gegenstände anbieten, deren Gestehungskosten 
den Wert von 60 Euro nicht überschreiten, und darf 
gewonnene Gegenstände nicht zurückkaufen. 
 
(2) Der Aufsteller eines Spielgerätes oder der 
Veranstalter eines anderen Spieles darf dem Spieler 
neben der Ausgabe von Gewinnen über gemäß § 33 c 
und § 33 d der Gewerbeordnung zugelassene 
Spielgeräte oder andere Spiele keine sonstigen 
Gewinnchancen in Aussicht stellen und keine 
Zahlungen oder sonstige finanziellen 
Vergünstigungen gewähren. 
 
 
§ 12 
(1) Der Antragsteller hat dem Antrag eine Beschreibung 
des Spielgerätes, einen Bauplan, eine Bedienungsanwei-
sung, eine technische Beschreibung der Komponen-
ten sowie ein Mustergerät beizufügen. Auf Verlangen der 
Physikalisch-Technischen Bundesanstalt hat er weitere 
Unterlagen einzureichen. Der Antragsteller ist verpflichtet, 
der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt auf Verlan-
gen ein Muster des Spielgerätes oder einzelner Teile zu 
überlassen. 
 
(2) Der Antragsteller hat mit dem Antrag eine schrift-
liche Erklärung vorzulegen,  dass bei dem von ihm 
zur Prüfung eingereichten Geldspielgerät 
a) Gewinne in solcher Höhe ausgezahlt werden, dass 

bei langfristiger Betrachtung kein höherer Betrag 
als 33 Euro je Stunde als Kasseninhalt verbleibt, 

b) die Gewinnaussichten zufällig sind und für jeden 
Spieler gleiche Chancen eröffnet werden, 

c)  bei Beginn einer gemäß § 13 Abs. 1 Nr. 5 erzwun-
genen Spielpause alle auf dem Münz- sowie Ge-
winnspeicher aufgebuchten Beträge bis auf Rest-
beträge, die in der Summe unter dem Höchstein-
satz gemäß § 13 Abs. 1 Nr. 1 liegen, automatisch 
ausgezahlt werden und 

d) die Möglichkeit vorhanden ist, sämtliche Einsätze, 
Gewinne und Kasseninhalte für steuerliche 
Erhebungen zu dokumentieren. 

Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt ist be-
rechtigt, weitere Untersuchungen zur Einhaltung der 
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(2) Die Zulassungsprüfung wird in der Regel in der Physi-
kalisch-Technischen Bundesanstalt durchgeführt, sie 
kann in Ausnahmefällen am Herstellungs-, Lieferungs- 
und Aufstellungsort des Spielgerätes erfolgen. 
 
 
 13 
Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt darf die Bau-
art eines Geldspielgerätes nur zulassen, wenn folgende 
Anforderungen erfüllt sind: 
 
1. Die Aussichten auf Treffer und Gewinn müssen bei 

Beginn eines Spieles für jeden einzelnen Einsatz 
gleich sein. 

 
2. Die spielwichtigen Teile des Spielgerätes müssen so 

gebaut oder gesichert sein, dass sie mit einfachen 
Mitteln nicht verändert werden können. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Das Spielgerät muss so eingerichtet sein, dass vom 

Beginn eines Spieles bis zum Beginn des nächsten 
Spieles mindestens 12 Sekunden vergehen. 

 
4. Der Einsatz für das nächste Spiel darf nicht vor Be-

ginn des vorhergehenden Spieles möglich sein. 
 
 
5. Der Einsatz für ein Spiel darf höchstens 0,20 Euro, 

der Gewinn höchstens 2 Euro betragen. 
 
 
 
 
 
6. Die durch Berechnung oder Versuche ermittelte 

Summe der Gewinne muss bei unbeeinflusstem 
Spielablauf mindestens 60 vom Hundert der durch 
den jeweils geltenden Umsatzsteuersatz verringerten 
Einsätze betragen. Dies gilt entsprechend bei ständi-
ger Betätigung der Risikotaste. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Die durch ein Spiel gewonnene Anzahl von Sonder-

spielen (Folge von Spielen, bei der die durch Berech-
nung oder Versuche ermittelte Summe der Gewinne 
die der Einsätze übersteigt) darf nicht größer als 100 
sein. Bei Betätigung der Risikotaste dürfen in einem 

in den  Buchstaben a bis d aufgeführten Angaben 
durchzuführen. 
 
(3) Die Zulassungsprüfung wird in der Regel in der Physi-
kalisch-Technischen Bundesanstalt durchgeführt, sie 
kann in Ausnahmefällen am Herstellungs-, Lieferungs- 
und Aufstellungsort des Spielgerätes erfolgen. 
 
 
§ 13 
(1) Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt darf die 
Bauart eines Geldspielgerätes nur zulassen, wenn 
folgende Anforderungen erfüllt sind: 
 
1. Die Mindestspieldauer beträgt fünf Sekunden; 

dabei darf der Einsatz 0,20 Euro nicht übersteigen 
und der Gewinn höchstens 2 Euro betragen. 

 
2. Bei einer Verlängerung des Abstandes zwischen 

zwei Einsatzleistungen über fünf Sekunden 
hinaus bis zu einer Obergrenze von 75 Sekunden 
darf der Einsatz um höchstens 0,03 Euro je volle 
Sekunde erhöht werden; bei einer Verlängerung 
des Abstandes zwischen zwei 
Gewinnauszahlungen über fünf Sekunden hinaus 
bis zu einer Obergrenze von 75 Sekunden darf der 
Gewinn um höchstens 0,30 Euro je volle Sekunde 
erhöht werden. Darüber hinaus gehende 
Erhöhungen von Einsatz und Gewinn sind 
ausgeschlossen. 

 
3. Die Summe der Verluste (Einsätze abzüglich Ge-

winne) darf im Verlauf einer Stunde 80 Euro nicht 
übersteigen. 

 
4. Die Summe der Gewinne abzüglich der Einsätze 

darf im Verlauf einer Stunde 500 Euro nicht 
übersteigen. 

 
5. Nach einer Stunde Spielbetrieb legt das Spielgerät 

eine Spielpause von mindestens fünf Minuten ein, 
in der keine Einsätze angenommen und Gewinne 
gewährt werden. Der Beginn der Spielpause darf 
sich solange verzögern, wie Gewinne die Einsätze 
deutlich übersteigen. 

 
6. Die Speicherung von Geldbeträgen in Einsatz- 

und Gewinnspeichern ist bei Geldannahme vom 
Spieler in der Summe auf 25 Euro begrenzt. 
Höhere Beträge werden unmittelbar nach der 
Aufbuchung automatisch ausgezahlt. Es ist eine 
Bedienvorrichtung für den Spieler vorhanden, mit 
der er vorab einstellen kann, ob aufgebuchte 
Beträge unbeeinflusst zum Einsatz gelangen oder 
jeder einzelne Einsatz durch Betätigung geleistet 
wird. Darüber hinaus gibt es eine nicht sperrbare 
Bedienvorrichtung zur Auszahlung, mit der der 
Spieler uneingeschränkt über die aufgebuchten 
Beträge, die in der Summe größer oder gleich dem 
Höchsteinsatz gemäß Nummer 1 sind, verfügen 
kann. 

 
7. Der Spielbetrieb darf nur mit auf Euro lautenden 

Münzen und Banknoten und nur unmittelbar am 
Spielgerät erfolgen.  
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Spiel nicht mehr als 50 Sonderspiele gewonnen und 
Merkmale, die Sonderspiele auslösen können, nicht 
auf weitere Spiele übertragen werden. 

 
8. Das Spielgerät muss so eingerichtet sein, dass ein 

spielentscheidendes Ereignis bei unbeeinflusstem 
Spielablauf mindestens einmal in 34000 Spielen zu 
erwarten ist. Die Nachprüfbarkeit durch die Physika-
lisch-Technische Bundesanstalt muss gewährleistet 
sein. Die Häufigkeit der Ereignisse muss erkennbar 
sein. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 14 
Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt darf die Bau-
art eines Warenspielgerätes nur zulassen, wenn folgende 
Anforderungen erfüllt sind: 
 
1. Die Bauart muss den in § 13 Nr. 1 und 2 bezeichne-

ten Anforderungen entsprechen. 
 
2. Die Gestehungskosten eines Gewinnes dürfen 

höchstens 41 Euro betragen. In den Fällen des § 2 
Nr. 1 bis 3 gilt § 13 Nr. 5 entsprechend. 

3. Bei Einzelspielen darf das Verhältnis der Anzahl der 
gewonnenen Spiele zur Anzahl der verlorenen Spiele 
nicht kleiner als 1: 4 sein. Die Gestehungskosten 
sämtlicher jeweils möglichen Gewinne müssen min-
destens 50 vom Hundert der möglichen Einsätze 
betragen. 

4. Die Entscheidung über Gewinn oder Verlust darf nicht 
von der Teilnahme an weiteren Spielen abhängig 
sein. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 15 
Wird die Bauart eines Spielgerätes zugelassen, so erhält 
der Inhaber der Zulassung einen Zulassungsschein. Für 
jedes Nachbaugerät der zugelassenen Bauart erhält er 
einen Zulassungsbeleg und ein Zulassungszeichen. Auf 
Antrag werden diese Unterlagen umgetauscht. 
 
 

 
 
 
 
8. Das Spielgerät beinhaltet eine Kontrolleinrich-

tung, die sämtliche Einsätze, Gewinne und den 
Kasseninhalt zeitgerecht, unmittelbar und 
auslesbar erfasst. Die Kontrolleinrichtung 
gewährleistet die in Nummern 1 bis 5 Satz 1 
aufgeführten Begrenzungen. 

 
 
9. Das Spielgerät und seine Komponenten müssen 

der Funktion entsprechend nach Maßgabe des 
Standes der Technik zuverlässig und gegen Ver-
änderungen gesichert gebaut sein. 

 
10.Das Spielgerät muss so gebaut sein, dass die 

Übereinstimmung der Nachbaugeräte mit der zu-
gelassenen Bauart überprüft werden kann. 

 
(2) Zur Sicherung der Prüfbarkeit und Durchführung 
der Bauartprüfung kann die Physikalisch-Technische 
Bundesanstalt technische Richtlinien zum Vollzug 
der in Absatz 1 angeführten Kriterien herausgeben 
und anwenden. 
 
 
 
§ 14 
(1) Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt darf die 
Bauart eines Warenspielgerätes nur zulassen, wenn fol-
gende Anforderungen erfüllt sind: 
 
1. Die Bauart muss den in § 13 Nr. 3, 6, 7, 8 und 9 be-

zeichneten Anforderungen entsprechen, wobei sich 
in § 13 Abs. 1 Nr. 3 die Summe der Verluste allein 
aus der Summe der Einsätze ergibt und nach § 13 
Abs. 1 Nr. 8 nur sämtliche Einsätze zeitgerecht, 
unmittelbar und auslesbar zu fassen sind. 

 
2. In den Fällen des § 2 Nr. 1 bis 3 gilt § 13 Abs. 1 Nr. 

1 und 2 entsprechend. 
 
 
 
3. Die Entscheidung über Gewinn oder Verlust darf nicht 

von der Teilnahme an weiteren Spielen abhängig 
sein. 

 
(2) § 12 Abs. 2 Buchstabe b) gilt entsprechend. 
 
(3) Zur Sicherung der Prüfbarkeit und Durchführung 
der Bauartprüfung kann die Physikalisch-Technische 
Bundesanstalt technische Richtlinien zum Vollzug 
der in Absatz 1 genannten Kriterien herausgeben und 
anwenden. 
 
 
§ 15 
(1) Wird die Bauart eines Spielgerätes zugelassen, so 
erhält der Inhaber der Zulassung einen Zulassungs-
schein. Für jedes Nachbaugerät der zugelassenen Bauart 
erhält er einen Zulassungsbeleg und ein Zulassungszei-
chen. Auf Antrag werden diese Unterlagen umgetauscht. 
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§ 16 
(1) Der Zulassungsschein enthält 
1. Bezeichnung des Spielgerätes; 
2. Namen und Wohnort des Inhabers der Zulassung; 
3. Beschreibung des Spielgerätes und, soweit die Physi-

kalisch-Technische Bundesanstalt dies für erforderlich 
hält, Übersichtszeichnungen und Abbildungen; 

4. Spielregeln und Gewinnplan; 
 
5. Mindestdauer des Spiels bei Spielgeräten, bei denen 

der Gewinn in Geld besteht; 
6. Bezeichnung der Aufstellplätze; 
 
7. Aufstelldauer der Nachbaugeräte; 
 
8. mit der Zulassung verbundene Auflagen, insbeson-

dere die Auflage, die Nummer des Zulassungszei-
chens an dem zugehörigen Spielgerät anzubringen. 

 
(2) ........ 
 
 
§ 19 
(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 144 Abs. 2 Nr. 1 der 
Gewerbeordnung handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
in Ausübung eines stehenden Gewerbes 
1. entgegen § 3  Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 1, Abs. 3 

oder 4 Satz 1 mehr als die zulässige Zahl von Spiel-
geräten aufstellt, 

 
 
 
 
 
2. entgegen § 3 a die Aufstellung von Spielgeräten in 

seinem Betrieb zulässt, 
3. entgegen § 6 Abs. 1 Satz 1 ein Spielgerät aufstellt, an 

dem das Zulassungszeichen, die Spielregeln, der 
Gewinnplan oder die Angabe der Mindestdauer des 
Spieles nicht deutlich sichtbar angebracht sind, oder 
entgegen § 6 Abs. 1 Satz 3 die dort bezeichneten Ur-
kunden oder Kopien auf Verlangen nicht vorlegt, 

4. entgegen § 6 Abs. 2 die Spielregeln oder den Ge-
winnplan nicht deutlich sichtbar anbringt oder die Un-
bedenklichkeitsbescheinigung oder den Erlaubnisbe-
scheid am Veranstaltungsort nicht bereithält. 

5. ........ 
 
 
 
 
 
6.   entgegen § 7 ein Spielgerät nicht aus dem Verkehr 
      zieht 
 
 
 
 
 

 
(2) Die Zulassung der Bauart eines Spielgerätes wird 
durch die Physikalisch-Technische Bundesanstalt 
bekannt gemacht. Das gleiche gilt, wenn eine 
Bauartzulassung geändert, zurückgenommen oder 
widerrufen wurde. 
 
 
§ 16 
(1) Der Zulassungsschein enthält 
1. Bezeichnung des Spielgerätes; 
2. Namen und Wohnort des Inhabers der Zulassung; 
3. Beschreibung des Spielgerätes und, soweit die Physi-

kalisch-Technische Bundesanstalt dies für erforderlich 
hält, Übersichtszeichnungen und Abbildungen; 

4. Identifikation der verwendeten Hard- und Soft-
waremodule; 

5. (aufgehoben) 
 
6. Bezeichnung der Aufstellplätze bei Warenspielgerä-

ten; 
7. Aufstelldauer der Nachbaugeräte bei Warenspielge-

räten; 
8. mit der Zulassung verbundene Auflagen, insbeson-

dere die Auflage, die Nummer des Zulassungszei-
chens an dem zugehörigen Spielgerät anzubringen. 

 
(2).......... 
 
 
§ 19 
(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 144 Abs. 2 Nr. 1 der 
Gewerbeordnung handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
in Ausübung eines stehenden Gewerbes 
1.       entgegen § 3 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 1 oder      
          Abs. 3 mehr als die zulässige Zahl von 
          Spielgeräten aufstellt, 
1a.     entgegen § 3  Abs. 1 Satz 2 nicht sicherstellt, 
          dass Kinder oder Jugendliche nicht an   
          Spielgeräten spielen,  
1b.     entgegen § 3 Abs. 2 Satz 2 Spielgeräte nicht    
           richtig aufstellt, 
2.      entgegen § 3 a die Aufstellung von Spielgeräten in   
           seinem Betrieb zulässt, 
3.      entgegen § 6 Abs. 1 Satz 1 ein Spielgerät   
           aufstellt,  
3a.     entgegen § 6 Abs. 1 Satz 2 nicht dafür sorgt,   
          dass die Spielregeln und der Gewinnplan leicht  
          zugänglich sind, 
 
4. entgegen § 6 Abs. 2 die Spielregeln oder den Ge-

winnplan nicht deutlich sichtbar anbringt oder die Un-
bedenklichkeitsbescheinigung, einen Abdruck der 
Unbedenklichkeitsbescheinigung oder den 
Erlaubnisbescheid am Veranstaltungsort nicht 
bereithält. 

5. ........ 
5 a. entgegen § 6a Satz 2 einen Einsatz zu-

rückgewährt, 
5 b. entgegen § 6a Satz 3 ein Freispiel gewährt, 
6.      entgegen § 7 Abs. 1 ein Geldspielgerät nicht, 
           nicht richtig oder nicht rechtzeitig überprüfen 
           lässt, 
 6a. entgegen § 7 Abs. 3 ein Geldspielgerät 
           aufstellt, 
 6b. entgegen § 7 Abs. 4 ein Spielgerät nicht aus   
           dem Verkehr zieht, 
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7.   ......... 
8.   entgegen § 9 Vergünstigungen gewährt oder 

gewonnene Gegenstände zurückkauft oder 
gewonnene Gegenstände in einen Gewinn 
umtauscht, dessen Gestehungskosten den zulässigen 
Höchstgewinn überschreiten, 

 
 
 
 
 
 
9.   ......... 
 
(2) Ordnungswidrig im Sinne des § 145 Abs. 2 Nr. 1 
Buchstabe b der Gewerbeordnung handelt, wer vorsätz-
lich oder fahrlässig in Ausübung eines Reisegewerbes 
1. entgegen § 6 Abs. 1 Satz 1 ein Spielgerät aufstellt, an 

dem das Zulassungszeichen, die Spielregeln oder der 
Gewinnplan nicht deutlich sichtbar angebracht sind, 
oder entgegen § 6 Abs. 1 Satz 4 die dort bezeichne-
ten Urkunden am Aufstellungsort nicht zur Einsicht-
nahme bereithält oder 

2. eine in Absatz 1 Nr. 4 bis 8 bezeichnete Handlung 
begeht.  

 
 
§ 20 
Diese Verordnung gilt nach § 14 des Dritten Überlei-
tungsgesetzes in Verbindung mit § 156 der Gewerbeord-
nung auch im Land Berlin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 7.  ........ 
 8.        entgegen § 9 Abs. 1 Vergünstigungen gewährt                        

oder gewonnene Gegenstände zurückkauft 
oder gewonnene Gegenstände in einen 
Gewinn umtauscht, dessen Gestehungskosten 
den zulässigen Höchstgewinn überschreiten. 

8a. entgegen § 9 Abs. 2 neben der Ausgabe von 
Gewinnen über gemäß § 33c und § 33d der 
Gewerbeordnung zugelassene Spielgeräte 
oder andere Spiele sonstige Gewinnchancen in 
Aussicht stellt oder Zahlungen oder sonstige 
finanzielle Vergünstigungen gewährt. 

 9.  ........ 
 
(2) Ordnungswidrig im Sinne des § 145 Abs. 2 Nr. 1 der 
Gewerbeordnung handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
in Ausübung eines Reisegewerbes 
1.  entgegen § 6 Abs. 1 Satz 1 ein Spielgerät      
       aufstellt,  
1a.  entgegen § 6 Abs. 1 Satz 2 nicht dafür sorgt, 
       dass die Spielregeln und der Gewinnplan leicht  
       zugänglich sind oder 
 
2. eine in Absatz 1 Nr. 4 bis 8 bezeichnete Handlung 
begeht. 
 
 
§ 20 
(1) Geldspielgeräte, deren Bauart von der Physika-
lisch-Technischen Bundesanstalt vor dem 1. Januar 
2006 zugelassen worden ist, dürfen entsprechend 
dem Inhalt des Zulassungsbelegs weiterbetrieben 
werden. Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt 
darf die Gültigkeitsdauer von Zulassungsscheinen, 
die am  1. Januar 2006 gültig sind, bis zum 1. Januar 
2010 verlängern und zu gültigen Zulassungsscheinen 
Zulassungsbelege erteilen. 
 
(2) Anträge auf Zulassung von Geldspielgeräten, die 
bis zum 31. Dezember 2005 gestellt wurden, darf die 
Physikalisch-Technische Bundesanstalt noch bis 
zum 31. März 2006 nach den bis zum 31. Dezember 
2005 geltenden Vorschriften bescheiden. Absatz 1 
Satz 2 gilt entsprechend. 
 
(3) Für den Betrieb von Geldspielgeräten, deren Zu-
lassung sich nach den Absätzen 1 und 2 bestimmt, 
gilt § 7 Abs. 1 bis 3 nicht. 
 
 

Artikel 2 
 

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit 
kann die Spielverordnung in der ab dem 1. Januar 
2006 geltenden Fassung neu bekannt machen.  
 
 

Artikel 3 
Inkrafttreten 

 
Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2006 in Kraft. 
 
 

 
 


